
Кар. V I I I —  Verantwortung für den Strafvollzug

ist dem zuständigen Gericht ein begründe
ter Antrag zu unterbreiten. Zur Erhöhung 
der erzieherischen Wirksamkeit der Straf
aussetzung auf Bewährung sind bei Not
wendigkeit Maßnahmen entsprechend § 45 
Abs. 3 des Strafgesetzbuches anzuregen.

Vorbereitung der Wiedereingliederung 
in das gesellschaftliche Leben 
und Entlassung aus dem Strafvollzug 
§56
(1) Die Vorbereitung der Wiedereingliede
rung aus dem Strafvollzug zu Entlassender 
in das gesellschaftliche Leben hat rechtzei
tig zu erfolgen. Durch Einschätzung der 
während des Vollzuges der Strafe mit Frei
heitsentzug erreichten Ergebnisse der Er
ziehung und der unmittelbar zur Vorberei
tung der Wiedereingliederung getroffenen 
Maßnahmen sind unter aktiver Einbezie
hung der Strafgefangenen notwendige und 
zweckmäßige Vorschläge zu erarbeiten und 
Festlegungen zu treffen, die geeignet sind, 
die Wiedereingliederung allseitig zu si
chern.
(2) Den für die Wiedereingliederung zu
ständigen staatlichen Organen sind recht
zeitig durch die Leiter der Strafvollzugsedn- 
richtungen und Jugendhäuser entspre
chende Vorschläge über Maßnahmen der 
Wiedereingliederung zu übermitteln. Vor 
der Entlassung sind Informationen über die 
allgemeine und berufliche Entwicklung 
während des Vollzuges sowie Hinweise zu 
den Familienverhältnissen und für erfor
derlichenfalls einzuleitende Betreuung 
sowie medizinische Überwachungs- und Be
handlungsmaßnahmen zu geben. Bei Straf
aussetzung auf Bewährung sind diese In
formationen zum Zeitpunkt der Antragstel
lung zu übermitteln.

3.
Anmerkung: Vgl. § 58 der 1. DB zum StVG 
(Reg.-Nr. З.1.).

§57
(1) Die Entlassung eines Strafgefangenen 
hat zu erfolgen, wenn die Strafzeit beendet 
ist, eine Strafaussetzung auf Bewährung 
gewährt wurde, ein Gnaden entscheid vor
liegt, eine Unterbrechung des Vollzuges an
geordnet ist oder die Voraussetzungen für 
den Vollzug weggefallen sind.
(2) Die Entlassung ist an dem Tag vorzu
nehmen, an dem die Strafzeit abläuft bzw. 
auf den aus im Abs. 1 genannten anderen 
Gründen die Entlassung festgelegt wurde. 
Ist am Entlassungstag oder dem darauffol
genden Tag nicht die Möglichkeit gegeben, 
daß der Entlassene sich bei dem für die 
Wiedereingliederung zuständigen staatli
chen Organ melden kann, ist die Entlas
sung durch den Leiter der Strafvollzugs
einrichtung oder des Jugendhauses entspre
chend vorzuverlegen.

Anmerkungen: 1. Vgl. §59 der 1. DB zum 
StVG (Reg. Nr. З.1.).
2. Die Beendigung des Vollzuges einer bis 
zum 4. 5.1977 .gegenüber einem Jugendli
chen ausgesprochenen lebenslänglichen 
Freiheitsstrafe richtet sich nach § 4 des
2. StÄG. Er lautet:
„Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ge
gen einen Jugendlichen ausgesprochene 
lebenslängliche Freiheitsstrafe endet spä
testens 15 Jahre nach dem Beginn des Voll
zuges.“
3. - Zur Beendigung des Vollzuges der Frei
heitsstrafe in der DDR bei Übergabe des 
Verurteilten zum weiteren Vollzug der 
Strafe an den Heimatstaat vgl. § 4 Abs. 2 
des Ausführungsgesetzes zur Ubergabe- 
Konvention (Reg.-Nr. 4.).

Kapitel ѴШ
Verantwortung für den Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug

Zuständige Staatsorgane 
§58
(1) Der Vollzug der Strafen mit Freiheits
entzug obliegt dem Ministerium des 
Innern. Er wird in Strafvollzugseinrichtun
gen (einschließlich Haftkrankenhäusem) 
und Jugendhäusern durchgeführt.
(2) Der Minister des Innern und Chef der 
Deutschen Volkspolizei ist dem Ministerrat

für den Vollzug der Strafen mit Freiheits
entzug verantwortlich.
(3) Der Vollzug von Freiheitsstrafen an 
Militärpersonen und Strafarrest kann bei 
militärischer Notwendigkeit durch Organe 
des Ministeriums für Nationale Verteidi
gung erfolgen. In diesem Fall erläßt der 
Minister für Nationale Verteidigung die 
erforderlichen Bestimmungen.
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